
  

Geheimhaltungserklärung 
 

Die unterzeichnende Person ist Mitglied der Jury für die IÖB-Challenge der Wiener Linien zum Thema U6-
App. Die unterzeichnende Person verpflichtet sich 
 

- ihre Tätigkeit unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen unbeeinflusst auszuüben, sowie 
etwaige Befangenheiten durch ein ggf. bestehendes besonderes Naheverhältnis zur einreichenden 
Organisation zu Protokoll zu geben. 

 
- sämtliche gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die straf-, datenschutz- und dienstrechtlichen 

Bestimmungen einzuhalten,  
 

- sowohl während als auch für den Zeitraum nach Abschluss der Tätigkeit sämtliche Unterlagen und 
Informationen, die ihr im Rahmen ihrer Tätigkeit bekannt werden und/oder übergeben bzw. 
anvertraut werden, vertraulich zu behandeln bzw. zurückzustellen, 

 
- Dritten gegenüber betreffend sämtliche Schritte Stillschweigen zu bewahren, insbesondere 

betreffend die Themen und Ergebnisse von Sitzungen, 
 

- Unterlagen in welcher Form auch immer, die ihr im Rahmen ihrer Tätigkeit übergeben bzw. 
anvertraut werden oder aber an deren Erstellung sie selbst mitgewirkt hat, nicht an Dritte 
weiterzugeben und  

 
- sicherzustellen, dass diese Unterlagen so aufbewahrt werden, dass sie vor Zugriffen Dritter 

geschützt sind. 
 

- die geistigen Eigentumsrechte an den eingereichten Ideen, Dokumenten und Materialien zu wahren 
und diese ohne ausdrückliche Zustimmung des Rechteinhabers nicht zu veröffentlichen, zu 
verwerten, zu bearbeiten oder weiter zu entwickeln. 

 
Gesetzliche Pflichten zur Offenlegung von Informationen gegenüber Gerichten und Verwaltungsbehörden 
bleiben unberührt. 
 
Die Vertraulichkeitspflicht gilt nicht für Informationen die nachweislich 

- allgemein bekannt sind oder allgemein bekannt werden, ohne dass dies von der unterzeichnenden 
Person zu vertreten ist, oder 

- der unterzeichnenden Person bereits bekannt waren, bevor sie ihm im Zuge der gegenständlichen 
Tätigkeit zugänglich gemacht wurden, oder 

- der unterzeichnenden Person durch einen Dritten zur Kenntnis gelangt sind, ohne dass eine 
Verletzung der Geheimhaltungspflicht vorliegt, die der unterzeichnenden Person obliegt. 

 
Die unterzeichnende Person wurde informiert, dass Verletzungen dieser Verpflichtungen allenfalls zivil-, 
straf- und dienstrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können. Es findet ausschließlich 
österreichisches Recht Anwendung. 
 
 
______________________________ __________________ 
Unterschrift   (Ort/Datum) 
 
 
 
(Name in Blockbuchstaben) 


